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Betreff: 
 

 

Zusätzliche Querungshilfe in der Schwarzwaldstraße 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 

 

 

Der Verkehrsausschuss empfiehlt, in der westlichen Schwarzwaldstraße mittig zwi-
schen Wilhelmstraße und Leopoldstraße eine weitere bauliche Querungshilfe einzu-
richten. Die Haushaltsmittel für die Realisierung dieser Maßnahme sollen durch die 
Abteilung Tiefbau für den Haushalt 2016 angemeldet werden. 
 

 
Anlage(n): 

Plan zusätzliche Querungshilfe 
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Begründung: 
 
Im Rahmen der Sitzung am 25.03.2015 hat der Verkehrsausschuss empfohlen, die vorhan-
dene bauliche Querungshilfe in der westlichen Schwarzwaldstraße auf Höhe der Einmün-
dung Leopoldstraße um einige Meter in Richtung Westen auf die Höhe des vorhandenen 
Spielplatzes zu verlegen. 
 
Ursächlich hierfür war der Wunsch mehrerer Anwohner nach einer zusätzlichen Querungshil-
fe in diesem Bereich. 
Um die Schaffung einer dritten Querungshilfe auf einer vergleichsweise kurzen Strecke zu 
umgehen, hat sich der Verkehrsausschuss schließlich für die o. g. Verlegung ausgesprochen. 
 
Die Realisierung dieser Maßnahme wurde zwischenzeitlich durch die Verwaltung überprüft. 
Hierbei wurde festgestellt, dass die Verlegung höhere Kosten verursachen würde als der 
Neubau einer dritten Querungshilfe, da die vorhandene bauliche Umrandung nach der Ent-
fernung vom jetzigen Standort nicht mehr verwendet werden kann. 
 
Unter Berücksichtigung dieses Hintergrundes schlägt die Verwaltung die Errichtung einer 
neuen Querungshilfe am ursprünglich von den betroffenen Anwohnern vorgeschlagenen 
Standort gemäß dem beigefügten Plan der Abteilung Tiefbau vor. 
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